
Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Burgenländischen
Landtages der XVI. Gesetzgebungsperiode

Ausschußbericht

B e r i eh t

Beilage 256

des Ausschusses für Europäische Integration und grenzüberschreitende
Zusammenarbeitund des Rechtsausschusses betreffeRd den Landesgesetz
entwurf (Beilage 247), mit demdas Burgenländische Familienförderungs
gesetz zur Anpassungan das EWR-Abkommengeändert wird (Zahl 16 - 181)
(Beilage 256).

Der Ausschußfür Europäische Integration und grenzüberschreitende Zusammenar-
beit und der Rechtsausschuß haben den Landesgesetzentwurf, mit demdas Burgen
ländische Familienförderungsgesetz zur Anpassungan das EWR-Abkommengeändert
wird, in ihrer 4. gemeinsamenSitzung amMittwoch, dem 18. N6vember1992, beraten.

Landtagsabgeordneter Mag. Wögererwurde zumBerichterstatter gewählt.

Nach seinem Bericht stellte Landtagsabgeordneter Mag. WögererAbänderungs
anträge zur Regierungsvorlage, und zwar stellte er den Antrag, nach der
Promulgationsklausel die Artikelbezeichnung "Artikel 1" einzufügen, nach
der Ziffer 1. einen neuen Artikel 11 einzufügen und die Ziffer 2. zu
streichen. Ebenso beantragte er eine Anpassungder Erläuterungen. Gleich
zeitig stellte er den Antrag, demLandtag zu empfehlen, der gegenständ
lichen Regierungsvorlage mit den von ihm beantragten Abänderungendie
verfassungsmäßige Zustimmungzu erteilen.

Der Antrag des Berichterstatters wurde ohne Wortmeldungmit den Stimmen
der SPö und ÖVPgegen die Stimmeder FPÖmehrheitlich angenommen.

Der Ausschußfür Europäische Integration und grenzüberschreitende Zusammen
arbeit und der Rechtsausschuß stellen daher den Antrag, der Landtag wolle
demLandesgesetzentwurf, mit demdas Burgenländische Familienförderungs
gesetz zur Anpassungan das EWR-Abkommengeändert wird, mit den nach
stehenden Abänderungendie verfassungsmäßige Zustimmungerteilen:
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1. Nachder Promulgationsklausel ist die Artikelbezeichnung "Artikel I"
einzufügen.

2. Nachder Ziffer 1. ist ein neuer Artikel 11 einzufügen, der zu lauten
hat:

"Artikel II

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit demAbkommenüber den Europäischen
Wirtschaftsraum in Kraft."

3. Die Ziffer 2. ist zu streichen.

In den Erläuterungen ergeben sich gleichfalls Änderungen, und zwar ist
der erste Satz zu streichen und an dessen Stelle nachstehende zwei Sätze
zu setzen:

"Aus der geplanten Schaffung des Europäischen Wirtschaftsraumes entsteht
demösterreichischen Gesetzgeber die Verpflichtung, das nationale Recht
entsprechend den Bestimmungenund Grundsätzen des Abkommensüber den
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen)umzugestalten.

§ 7 des Burgenländischen Familienförderungsgesetzes stellt als Förderungs
voraussetzung u.a. auf die österreichische Staatsbürgerschaft ab. Diese
Regelung widerspricht demDiskriminierungsverbot des Artikels 4 des EWR-Ab
kommensund kann deshalb nicht aufrecht erhalten werden."

Eisenstadt, am 18. November1992

Der Berichterstatter:

Mag. Wögerereh.

Der Obmanndes Ausschusses für Europäische
Integration und grenzüberschreitende Zu
sammenarbeit als Vorsitzender der gemein
samenSitzung:

Ing. Jellasitz eh.




